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Infektionsschutzkonzept nach § 6 der 14. Bayer. Infektionsschutzmaßnah-

menverordnung 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

Besucherinnen und Besucher des Museums werden angehalten, wo immer möglich zu anderen Per-

sonen einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.  

Alle Personen haben im Innenraum eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen. Das Aufsichtsperso-

nal kann davon absehen, wenn es sich hinter der Trennwand im Eingangsbereich befindet. 

Mitwirkende, die für Reden oder künstlerische Darbietung einen festen Platz eingenommen haben 

und dabei den erforderlichen Mindestabstand einhalten, sind für diese Zeit von der Pflicht, eine Mas-

ke zu tragen, ausgenommen. Ebenso Kinder bis zum sechsten Lebensjahr und Personen, die glaub-

haft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund einer Behinde-

rung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder zumutbar ist. 

Vom Besuch des Museums sind Personen ausgeschlossen, die 

– in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19-Erkrankten hatten 

oder 

– Symptome aufweisen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten können, wie Atemwegssymp-

tome jeglicher Schwere, unspezifische Allgemeinsymptome und Geruchs- oder Geschmacksstörun-

gen. 

Sollten Personen während des Museumsbesuches bzw. einer Veranstaltung Symptome entwickeln, 

haben sie umgehend das Museumsgelände zu verlassen. Vor dem Verlassen ist das Museumsperso-

nal zu informieren. Dieses meldet den Sachverhalt umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt.  

Umsetzung der Schutzmaßnahmen 

Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles unter 

den Besucherinnen bzw. Besuchern, Veranstaltungsmitwirkenden und Personal zu ermöglichen, ist 

eine Dokumentation mit Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-

Mail-Adresse bzw. Anschrift) einer Person je Hausstand und Zeitraum des Aufenthalts zu führen. Eine 

Übermittlung dieser Informationen darf ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf Anfor-

derung und gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen. Die Dokumentation ist so zu  

 

Seite 1 von 2 



Bauernmuseum Bamberger Land 

Treffpunkt für Volkskultur und Heimatpflege 

 
Hauptstraße 3-5  96158 Frensdorf 
Tel.: 0951/859650  Fax: 0951/859660 
www.bauernmuseum-frensdorf.de 

 
 Das Bauernmuseum Bamberger Land ist eine 

Einrichtung des Landkreises Bamberg 

 

verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger 

Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. 

Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu vernichten. Mitwirkende, Besucherinnen und Besucher 

und Personal sind bei der Datenerhebung entsprechend den Anforderungen an eine datenschutz-

rechtliche Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 in geeigneter Weise über die 

Datenverarbeitung zu informieren. 

Bei einer Überschreitung des Inzidenzwertes im Landkreis Bamberg über 35 ist der Zugang zum Mu-

seum nur Personen erlaubt, die im Sinne des § 2 Nr. 2, 4, 6 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmeverordnung geimpft, genesen oder getestet sind. Zu diesem Zweck sind die Aufsichtsper-

sonen zur Überprüfung der vorzulegenden Impf-, Genesenen- oder Testnachweise verpflichtet. 

Bei der Überprüfung dieser Nachweise ist ergänzend ein Lichtbildausweis vorzulegen. Alternativ kann 

auch ein Führerschein mit aktuellem Foto akzeptiert werden. 

Von getesteten Personen ist ein schriftlicher oder elektronischer negativer Testnachweis zu erbrin-

gen, der aufgrund: 

1. eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels weiterer Methoden der Nukleinsäureamp-

lifikationstechnik, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde, oder 

2. eines PoC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde 

Das Museum stellt während der Öffnungszeiten ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Ein-

malhandtücher und gegebenenfalls Händedesinfektionsmittel (als flankierende Maßnahme) bereit. 

Sanitäre Einrichtungen sind mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern auszustatten. Die Gäste 

werden über richtiges Händewaschen und Abstandsregeln auch im Sanitärbereich informiert. 

Kontaktflächen wie Türgriffe, Handläufe und Tischoberflächen sind unter Berücksichtigung der Nut-

zungsfrequenz regelmäßig zu reinigen. 

Zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches werden regelmäßig die Fenster im Museum 

geöffnet.  
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